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I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren 
 

 Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet) 
 

 Ja – ergebniswirksam 
 

Produkt:       Sachkonto:       
Aufwendungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 
 Ja – investiv 

 
Finanzstelle/n:       Finanzposition/en:       
Auszahlungen für die Maßnahme:       € 
Fördermittel beantragt:   Nein   Ja       % 
Name Förderprogramm:       
Ratsbeschluss vom       zur Vorlage Nr.       
Beantragte Förderhöhe:       € 
 

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt 
 Ansätze sind ausreichend 
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle       
 in Höhe von       € 
 

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:       
 Personal-/Sachaufwand:       € 
 Bilanzielle Abschreibungen:       €  

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschrei-
bungen. 

 Aktuell nicht bezifferbar  
 
Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:       

 Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten):       € 
Produkt:       Sachkonto       
 
Einsparungen ab Haushaltsjahr:       

 Personal-/Sachaufwand:       € 
Produkt:       Sachkonto       
 

 ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:              
 
II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes: 

Klimaschutz  
betroffen 

Nachhaltigkeit 
 

kurz- bis 
mittelfristige 

Nachhaltigkeit 

langfristige Nach-
haltigkeit 

 

 ja   nein   ja   nein  ja   nein  ja   nein 
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Begründung: 
 
Mit diesem ersten Bericht informiert die Verwaltung über das Zins- und Schuldenma-
nagement mit Stand zum IV. Quartal 2024. 
 
Begründung der einfachen Dringlichkeit: 
 
Da derzeit noch das Verfahren zur Erstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses zum 
31.12.2024 läuft, konnten die dem Bericht zu Grunde liegenden Daten erst jetzt aufbe-
reitet werden. 
 

Anlage/n:  

Bericht Zins- und Schuldenmanagement zum 31.12.2024 
 





 
 
 

 

Bericht 

Zins- und Schuldenmanagement 

der Stadt Leverkusen 

 

Ab IV. Quartal 2024 
 
 
 
 

 
 

31.12.2024 

Dezernat II Finanzen und Digitalisierung  
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2 Einleitung: 
 
Mit diesem Bericht wird die Verwaltung in Zukunft regelmäßig über die aktuelle Lage 
der aufgenommenen Kredite der Stadtverwaltung Leverkusen informieren. Er stellt 
ein weiteres Element des internen Kontrollsystems (IKS) dar. 
 
Der Bericht enthält Informationen sowohl zu den Liquiditätskrediten als auch zu den 
Investitionskrediten. 
 
Die Basis dieses Berichts stellt der derzeit in der Aufstellung befindliche Entwurf des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2024 der Stadt Leverkusen dar. 
Durch die aktuell noch laufende begleitende Prüfung des Jahresabschlusses durch 
die örtliche Rechnungsprüfung können sich noch Veränderungen ergeben. 
 
Weiterhin ist zu beachten, dass die Verwaltung zu unterschiedlichen Wertstellungs-
zeitpunkten über den Stand der Kredite, z. B. durch den Stadtkämmerer im Finanz- 
und Digitalisierungsausschuss berichtet. Der vorliegende Bericht bezieht sich aus-
schließlich auf den Bilanzstichtag 31.12.2024. 
 
Das letztendliche Ergebnis wird erst mit dem Beschluss des Rates der Stadt Lever-
kusen zum Jahresabschluss zum 31.12.2024 feststehen. 
 
 
Bilanztechnische Grundlage dieses Berichtes. 
 
Das zum 01.01.2008 eingeführte Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) be-
ruht auf dem Drei-Säulen-Modell, sieh Abbildung. 
Dabei stellt die Bilanz den Mittelpunkt des Rechnungswesens dar und wirkt sich über 
die Ergebnisplanung im bilanziellen Eigenkapital wider. 
 
Auf der anderen Seite verändern die Ein- und Auszahlungen als Bestandteil der Fi-
nanzplanung den bilanziellen Bestand an liquiden Mitteln. 
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Somit wirkt sich das Saldo der (konsumtiven) Finanzplanung, siehe Zeile 17 der fol-
genden Darstellung, unmittelbar auf den Bestand der liquiden Mittel aus. 
 

 
 
Bei einer planmäßigen unterjährigen Bewirtschaftung des Haushalts 2024 hätte sich 
somit der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 um ca. 36,7 Mio. € erhöht, 
siehe Spalte 2024, Zeile 17 in obiger Darstellung.  
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3 Rechtsgrundlage der Kredite in der Gemeindeordnung 
 

§ 86 
Kredite 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 77 Absatz 4 nur für Investitionen, 
Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die dar-
aus übernommenen Verpflichtungen müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit 
der Gemeinde in Einklang stehen. Die Kreditaufnahme erfolgt grundsätzlich in Euro. 
In anderen Währungen ist die Kreditaufnahme nur in Verbindung mit einem Wäh-
rungssicherungsgeschäft zulässig. 

(2) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öf-
fentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. 

(3) Die Aufnahme einzelner Kredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
(Einzelgenehmigung), wenn 

1. die Kreditaufnahmen nach § 19 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zuletzt durch Arti-
kel 267 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 
beschränkt worden sind, wobei die Einzelgenehmigung nach Maßgabe der Kreditbe-
schränkungen versagt werden kann, oder 

2. ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt worden ist und die Aufsichtsbehörde 
sich die Genehmigung der Aufnahme einzelner Kredite nach § 76 Absatz 2 Satz 5 
vorbehalten hat. 

(4) Entscheidungen der Gemeinde über die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, 
die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, sind der Aufsichtsbehörde 
unverzüglich, spätestens einen Monat vor der rechtsverbindlichen Eingehung der 
Verpflichtung, anzuzeigen. Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. Eine Anzeige ist nicht er-
forderlich für die Begründung von Zahlungsverpflichtungen im Rahmen der laufenden 
Verwaltung. 

(5) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine Sicherheiten bestellen. Die 
Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten 
der Verkehrsübung entspricht. 

 
 

§ 89 
Liquidität 

(1) Die Gemeinde hat ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätspla-
nung sicherzustellen. 

(2) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen kann die Gemeinde Kredite zur Li-
quiditätssicherung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag 
aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Im Rahmen des 
Jahresabschlusses ist durch Bereinigung sicherzustellen, dass Kredite zur Liquidi-
tätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaß-
nahmen verwendet werden. § 86 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(3) Ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, so bedarf der Höchst-
betrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen der Haushaltssatzung der Ge-
nehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(4) Die von der Gemeinde nach dem 31. Dezember 2025 aufgenommenen Kredite 
zur Liquiditätssicherung sollen innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des 
Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig getilgt werden. 

 
Vor diesem rechtlichen Hintergrund enthielt die Haushaltsatzung 2024 einen entspre-
chenden Ansatz von 800 Mio. € für den Höchstbestand an Liquiditätskrediten (siehe 
§ 5 der Satzung). 
 
Auszüge aus der Haushaltssatzung 2024, Vorlage Nr. 2023/2600 
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4 Portfoliostruktur Stadt Leverkusen 
 
 
 

4.1 Gesamtübersicht (Bestand Investitions- und Liquiditätskredite) 
 
 
  

Stand zum 31.12.2024 

      

Anzahl Darlehen Darlehensvolumen Durchschnittszinssatz  

      

      

62 863,8 Mio. € 2,66% 

      

 
 

 
 
 
 
 

Auflistung Darlehensgeber und deren Anteile 

Darlehensgeber EUR %  Anteil 

1.) öffentliche Banken 358.001.226,96 41,44 

2.) Privatbanken 486.162.835,48 56,29 

3.) Rest 19.653.176,80 2,27 

  863.817.239,24 100 

 



- 8 - 
 

4.2 Gesamtübersicht (Bestand Investitionskredit) 
 
  

Stand zum 31.12.2024 

      

Anzahl Darlehen Darlehensvolumen Durchschnittszinssatz  

      

      

51 130,2 Mio. € 1,92% 

      

 
 
 

 
 
 
 

Auflistung Darlehensgeber und deren Anteile 

Darlehensgeber EUR 
%  An-

teil 
1.) öffentliche Banken 75.955.274,84 58,35% 
2.) Privatbanken 50.345.763,31 38,67% 
3.) Rest  3.873.969,89 2,98% 

  130.175.008,04 100,00% 
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4.3 Gesamtübersicht (Bestand Liquiditätskredite) 
 
 
 
 

Stand zum 31.12.2024 

      

Anzahl Darlehen Darlehensvolumen Durchschnittszinssatz  

      

      

11 733,6 Mio. € 2,87% 

      

 
 
 

 
 
 
 

Auflistung Darlehensgeber und deren Anteile 
Darlehensgeber EUR %  Anteil 
1.) öffentliche Banken 297.642.231,20 40,57 
2.) Privatbanken 436.000.000,00 59,43 
      

  733.642.231,20 100 
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Investitionskredite 
 

4.3.1  Entwicklung des Schuldenstandes 
 
Der Stand der Investitionskredite für den städtischen Haushalt inklusive verbundene 
Unternehmen beträgt zum Stichtag 31.12.2024 130,2 Mio. €. Dies bedeutet im Ver-
gleich zum 31.12.2023 (Stand: 134,3 Mio. €) einen Rückgang von 4,1 Mio. €.  
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4.3.2 Struktur der Kreditgeber 
 
 
Die insgesamt 51 Investitionskredite mit einem Gesamtvolumen i. H. v. 130,2 Mio. € 
zum Stichtag 31.12.2024 verteilen sich auf 10 Kreditgeber. Davon entfallen die größ-
ten Volumina mit 58,35% auf öffentlich-rechtliche Kreditgeber und auf Privatbanken 
38,67%. Sonstige Kreditgeber sind mit 2,98 vertreten. 
 
Fazit => Streuung des Finanzrisikos ist positiv zu bewerten. Allerdings birgt der hohe 
Anteil zweier Hauptkreditgeber ein erhöhtes Konzentrationsrisiko. 
 
 

 
 
 

Auflistung Darlehensgeber und deren Anteile 
Darlehensgeber EUR %  Anteil 
1.) öffentliche Banken 75.955.274,84 58,35% 
2.) Privatbanken 50.345.763,31 38,67% 
3.) Rest  3.873.969,89 2,98% 

  130.175.008,04 100,00% 
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Liquiditätskredite 
 
 

4.3.1 Entwicklung der Liquiditätskredite 
 
Zum Stichtag 31.12.2024 beträgt das Gesamtvolumen der Liquiditätskredite 733,6 
Mio. €. Dies bedeutet im Vergleich zum 31.12.2023 (Stand: 404,8 Mio. €) eine Zu-
nahme von 328,8 Mio. €. 
 
Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes 
im Zeitverlauf. 
 
 
 
 

Liquiditätskreditbestand der Stadt Leverkusen 
2015 - 2024 

 
 
 

 
 
 
 
Auch in den Folgejahren ist, unter den jetzigen Rahmenbedingungen, mit einem wei-
ter steigenden Bedarf an Liquiditätskrediten zu rechnen. Siehe hierzu die Entwick-
lung der Liquiditätskredite im Entwurf des Haushalts 2025, Vorlage Nr. 2025/3234, 
Band 3, Folie auf Seite 93. 
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Hinweis: diese Darstellung erfolgt nicht immer zu einem festen Datum, sondern auch 
z. B. zu einem letzten Arbeitstag.  
 
 
Gemäß aktueller Haushaltssatzung für das Jahr 2024 beträgt der Höchstbetrag der 
Liquiditätskredite 800 Mio. €, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen. 
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4.3.2 Struktur der Kreditgeber 
 
 
Die Liquiditätskredite zum Stichtag 31.12.2024 verteilen sich auf 5 Kreditgeber und 
einem Gesamtliquiditätsvolumen i. H. v. 733,6 Mio. €. 
 
 

 
 
 

Auflistung Darlehensgeber und deren Anteile 

Darlehensgeber EUR 
%  An-

teil 

1.) öffentliche Banken 297.642.231,20 40,57 

2.) Privatbanken 436.000.000,00 59,43 

      

  733.642.231,20 100 
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Fazit: 
Aufgrund der dargestellten Verteilung ist ein gewisses Klumpenrisiko vorhanden. Dies 
birgt ein Risiko, falls sich die Bedingungen oder die Marktlage ändern. Bei eventueller 
Vertrags- oder Rückzahlungsanforderung kann dies die Liquidität stark beeinflussen. 
Der größere Anteil von fast 60% stammt von Privatbanken aufgrund günstigerer Kon-
ditionen. Darüber hinaus sollten Liquiditätsreserven in Form von genehmigten, aber 
nicht voll ausgeschöpfter Kreditrahmen vorhanden sein, um kurzfristige Engpässe ab-
zufedern. Dafür benötigt die Verwaltung einen gewissen „Spielraum“ bei der Festle-
gung des Gesamtbetrags an Liquiditätskrediten gem. § 5 der jeweiligen Haushaltssat-
zung. 
 
 
 

4.3.3 Zinsen Investitionskredite / Liquiditätskredite / EZB 
 
Der Zinssatz für die Investitionskredite (blaue Linie) startete 2022 auf einem höheren 
Niveau als der für die Liquiditätskredite.  
 
Die Zinsentwicklung ist zukünftig steigend, jedoch weniger stark ausgeprägt als bei 
Liquiditätskrediten. Die Zinssätze sind hier über einen festen Zeitraum gebunden 
bzw. entwickeln sich aufgrund anderer Referenzsätze. 
 
Der Zinssatz für Liquiditätskredite hingegen (graue Linie), begann anfangs auf einem 
relativ niedrigen Niveau (ca. 0,2 – 1,0 %) und zeigte dann einen deutlichen Anstieg 
bis Anfang 2024 auf über 3%. Grund hierfür war die kurzfristige Marktzinsänderung 
infolge der Leitzinserhöhung der EZB. 
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Fazit: 
Die stabile Entwicklung der Investitionskredite weist daraufhin, dass langfristige Finan-
zierung nicht von Zinsanpassungen betroffen sind. Der starke Anstieg der Liquiditäts-
kreditzinsen steht im engen Zusammenhang mit der Anpassung der Zinssätze an den 
Leitzins der EZB (eingeschränkte Zinspolitik der Zentralbanken). 
Kommunen, wie die Stadt Leverkusen, die auf kurzfristige Kredite angewiesen sind, 
müssen zunehmend höhere Kosten für die Finanzierung tragen und einplanen. 
 
Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite beliefen sich in 2024 auf rd. 4 Mio. € 
(Vorjahr rd. 3,4 Mio. €). Dies entspricht eine Steigerung in Höhe von rd. 18%. 
 
Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite beliefen sich in 2024 auf rd. 19 Mio. € 
(Vorjahr rd. 9 Mio. €). Dies entspricht eine Steigerung in Höhe von rd. 111%. 
 
 
 

5 Fälligkeiten 
 

 
Die nachfolgende Zinsstrukturkurve zeigt die Zinssätze für verschiedene Laufzeiten 
von kurzfristigen (RFR, 1M) bis langfristigen (30J) an.  
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6  Ausblick  
 
(Quelle: Deka Makro Research) 
 
Europäische Zentralbank / Geldmarkt  
 
Bei ihrer Ratssitzung im Januar 2025 unterstrich die EZB ihre Erwartung, dass ein in 
diesem Jahr nachlassender Lohndruck zu einer dauerhaften Konvergenz auf das In-
flationsziel führen wird. 
 
Sie stellte deshalb eine weitere Lockerung in Aussicht, deutete dabei allerdings nicht 
an, bis in den expansiven Bereich vorstoßen zu wollen. 
Eine erneute Senkung bei der nächsten Ratssitzung der EZB im März 2025 dürfte 
unter den Mitgliedern weitgehend unstrittig sein. Danach könnten unterschiedliche 
Einschätzungen über den Restriktionsgrad der Geldpolitik aber ein langsameres Vor-
gehen zur Folge haben, mit weiteren Zinsschritten erst im Juni 2025 und September 
2025. 
 
Die EZB hält sich nach wie vor bedeckt darüber, wie sie auf eine Eskalation der Han-
delsstreitigkeiten mit den USA reagieren würde. Denn die Implikationen für die Infla-
tion im Euroraum hängen von vielen Details ab und sind daher in ihrer Summe nicht 
eindeutig. 
 
Vor diesem Hintergrund müssten die Anzeichen für eine Verlangsamung des Wirt-
schaftswachstums sehr deutlich sein, um die EZB zu einer stärkeren Lockerung ihrer 
Geldpolitik zu bewegen. 
 
 

 
 
 
Der nächste Bericht erfolgt für das I. Quartal 2025. 
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